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StuPa Präsidium 04.04.2022

Aufheben des Beschlusses zu 3G & Homeoffice vom 24.11.2021

Das Studierendenparlament möge beschließen den Beschluss bezgl. 
Der 3G Regelung am Arbeitsplatz und Homeofficepflicht vom 24.11.2021 
aufzuheben. Das StuPa Präsidium bleibt Vorgesetzter im Sinne der 
Dienstanweisung. Im Falle der Überschreitung der unten aufgeführten 
maximalen Personenanzahl pro Büro ist von allen Personen die 
vorgeschriebene FFP2 Maske zu tragen.

Mit der neuen Dienstanweisung vom 22.03.2022 entfällt die Pflicht zum 
erheben der 3G Informationen der Mitarbeiter durch den Vorgesetzten.

Ebenfalls sieht die neue Dienstanweisung einen Übergang zum 
Regelbetrieb vor, bei dem der bevorzugte Arbeitsplatz wieder die 
Dienststelle ist. Es ist sich an die im Rahmen-Hygienekonzept der TUHH 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zu halten.

Nach den Regelungen der TUHH sind die Büros für maximal 3 Personen 
pro Büro ausgelegt. In den Büros darf bei der Unterschreitung der 
maximalen Personenanzahl und bei der Einhaltung eines 
Mindestabstandes von 1,5m bei regelmäßiger Lüftung die Maske 
abgenommen werden.
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